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3,2. Im Abs. 14 wird in der 5. Zeile gestrichen: 
vorhabenkonkrete Übersichten für.

4. Die Ziff. 2.4. (S. 15) wird wie folgt gefaßt:
2.4. Zentrale Planung ausgewählter Ausrüstungen und 

Anlagen für Investitionen
(1) Die zentrale Planung ausgewählter Ausrüstungen 
und Anlagen gemäß Nomenklatur (Anhang Nr. 4 zum 
Bilanzverzeichnis) ist für die Vorhaben des Staats
planes Investitionen und die weiteren in der Industrie, 
im Bauwesen, im Verkehrswesen, in der Land-, Forst- 
lind Nahrungsgüterwirtschaft, im Umweltschutz und 
in der Wasserwirtschaft, im Konsumgüterbinnenhan
del, einschließlich obst- und gemüseverarbeitende In
dustrie, sowie im Bereich des Verbandes der Konsum
genossenschaften der DDR geplanten Investitionen 
durchzuführen. Die - Planung des Bedarfs an ausge
wählten Ausrüstungen und Anlagen hat für den ge
samten Zeitraum der Realisierung dieser Vorhaben 
zu erfolgen. Dabei sind die Vorhaben des Staatsplanes 
Investitionen vorrangig in die Bilanzen einzuordnen. 
Die Planung des Bedarfs kann für Investitionen mit 
einem > Gesamtwertumfang bis 5 Mio M in zusammen
gefaßter Form erfolgen, sofern das von den Verbrau
cherministerien festgelegt wird.
(2) Die Nomenklatur der ausgewählten Ausrüstungen 
und Anlagen zur vorhabenkonkreten Planung und Bi
lanzierung (Anhang Nr. 4 zum Bilanzverzeichnis) ist 
durch die Staatliche Plankommission in Abstimmung 
mit den verantwortlichen Ministerien festzulegen.
(3) Durch die Investitionsauftraggeber bzw. durch die 
Generalauftragnehmer und Hauptauftragnehmer sind 
die verbraucherseitigen Bedarfsinformationen für die 
Vorhaben gemäß Abs. 1 (Vordruck 0740) an die zu
ständigen Fondsträger einzureichen. Die Fondsträger 
haben die Bedarfsinformation nach Prüfung an die für 
sie zuständigen Ministerien zu übergeben.
(4) Die Investitionsauftraggeber, General- und Haupt
auftragnehmer bzw. Fondsträger haben den Bedarf an 
ausgewählten Ausrüstungen und Anlagen für den 
gesamten Durchführungszeitraum der Vorhaben gegen
über den Lieferern auf der Grundlage der Grundsatz
entscheidung bzw. der technischen Vorbereitungsun
terlagen nachzuweisen und gleichzeitig auf der Grund
lage der verbraucherseitigen Bedarfsinformation ge
mäß Abs. 3 die Bedarfsanforderungen an die bilanzie
renden bzw. bilanzbeauftragten Organe zu übergeben 
(auf Vordruck 1804, sofern keine anderen Vereinbarun
gen getroffen wurden).
(5) In Vorbereitung der Ausarbeitung der staatlichen 
Aufgaben für die Jahresvolkswirtschaftspläne ist eine 
zeitlich vorgezogene, vorhabenkonkrete Planung und 
Bilanzierung der ausgewählten Ausrüstungen und An
lagen durchzuführen. Dazu sind die vorhabenkonkre-

— ten Bedarfsanforderungen gemäß den Absätzen 3 und 
4 den Verbraucherministerien und den bilanzierenden 
bzw. bilanzbeauftragten Organen zu den von der 
Staatlichen Plankommission festgelegten Terminen zu 
übergeben. Auf der Grundlage dieser Bedarfsangabe 
ist durch die bilanzverantwortlichen Ministerien mit 
den Verbraucherministerien der vorhabenkonkrete Be
darf und seine Einordnung abzustimmen.
(6) Die Abstimmungsergebnisse gemäß Abs. 5 sind zur 
Vorbereitung der staatlichen Aufgaben für die ausge
wählten Ausrüstungen und Anlagen für den Staats
plan Investitionen für jedes Vorhaben einzeln (Vor
druck 0740) und für alle anderen Vorhaben in zusam
mengefaßter Form mit folgenden Angaben je Verbrau
cherministerium an die Staatliche Plankommission zu 
übergeben:
— abgestimmter Bedarf und vorgesehene Einordnung 

für die geplanten Investitionen insgesamt, darun
ter für die Vorhaben des Staatsplanes;
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— abgestimmter Bedarf und vorgesehene Einordnung 
für den Produktionsverbrauch (einschließlich Zulie
ferungen für den Anlagenbau).

Der abgestimmte Bedarf und die vorgesehene Einord
nung sind jeweils für das Planjahr und die zwei nach
folgenden Jahre für die in Durchführung und in Vor
bereitung befindlichen Investitionen anzugeben. Die 
Abstimmungsergebnisse sind zu den von der Staat
lichen Plankommission festgelegten Termjnen von den 
Verbraucherministerien zu übergeben.
(7) Mit der Einreichung des Planentwurfs zum Jahres
volkswirtschaftsplan an die Staatliche Plankommission 
ist die materiell-technische Sicherung der Vorhaben 
des Staatsplanes Investitionen und der anderen ge
planten Vorhaben mit ausgewählten Ausrüstungen 
und Anlagen entsprechend den Festlegungen der In
vestitionsberatungen sowie den Ergebnissen der wei
teren Bedarfsabstimmung und Bilanzierung durch die 
Verbraucherministerien nachzuweisen. Der flachweis 
durch die Verbraucherministerien erfolgt gemäß 
Abs. 6.
(8) Zur Rationalisierung der Erfassung des Bedarfes, 
der Abstimmung und Übergabe der Informationen für 
ausgewählte Ausrüstungen und Anlagen gemäß den 
Absätzen 3 bis 7 ist das EDV-Projekt „Investitions
planerarbeitsplatz — Teil Ausrüstungen (IPA-B)“ auf 
der Grundlage von Vereinbarungen zwischen den zen
tralen Staatsorganen und der Staatlichen Plankom
mission einzuführen und anzuwenden. Die zu überge
benden Informationen sind entsprechend der im EDV- 
Projekt TPA-B festgelegten Strukturen zu erarbeiten. 
Damit entfällt die Übergabe der Vordrucke 0740 bzw. 
F804.

5. Als Ziff. 2.5. (S. 16) wird aufgenommen:
2.5. Planung der Zulieferpositionen für Anlagenex

portvorhaben
(1) Die vorhabenbezogene Planung der Zulieferpo
sitionen für Anlagenexportvorhaben hat im Umfang 
der Positionen der S- und M-Nomenklatur auf der 
Grundlage des Rahmenplanes Anlagenexport ein
schließlich der Auftragsnummer je Vorhaben zu er
folgen.
(2) Der Bedarf an Zulieferungen und Leistungen für 
den Anlagenexport ist entsprechend dem fortschrei
tenden Erkenntnisstand in den Arbeitsstufen Ange
bot, Vertragsabschluß und Durchführung zu ermitteln. 
Der Teil des Bedarfs, der noch nicht sofort nach Vor
haben spezifiziert werden kann, ist nach den für den 
Anlagenexport vorgesehenen S- und M-Positionen zu 
gliedern. Dieser Bedarf ist entsprechend dem fort
schreitenden Stand der Bearbeitung der Anlagenexport
vorhaben nach Vorhaben zu präzisieren.
(3) Die Generallieferanten bzw. Hauptauftragnehmer 
sind verpflichtet, den Bedarf an Zulieferungen für 
den Anlagenexport für jedes Vorhaben auf Vor
druck 07222 im Umfang der Positionen der S- und 
M-Nomenklatur kontinuierlich während des gesamten 
Planjahres bei den zuständigen bilanzierenden bzw. 
bilanzbeauftragten Organen anzumelden und gleich
zeitig ihren übergeordneten Organen (Fondsträger) zu 
übergeben. Der Vordruck 0722 ist entsprechend den 
neuen Bedingungen, einschließlich der Rückgabe nicht 
mehr benötigter Fonds, zu aktualisieren.
(4) t)ie Generallieferanten bzw. Hauptauftragnehmer 
haben den Bedarf an verbraucherseitig zu planenden 
Zulieferpositionen für den 'Durchführungszeitraum 
je Anlagenexportyorhaben gegenüber den Lieferern 
(Vordruck 180,4) nachzuweisen und zu begründen. Im 
Prozeß der Ausarbeitung der Planentwürfe und nach 
den dafür zentral festgelegten Terminen haben die

2 Der Vordruck 0722 ist entsprechend den Festlegungen im Abschnitt
„Planung des Außenhandels und der Valutabeziehungen“ anzuwen
den.


